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KURZE BEGRÜNDUNG

Hintergrund:

Eines der vorrangigen Ziele der Europäischen Union ist der Erhalt und die Weiterentwicklung 
eines Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, in dem ein freier Personenverkehr 
gewährleistet ist. Die Rechtslage auf europäischer Ebene im Falle einer Ehescheidung oder 
Trennung ohne Auflösung des Ehebandes bei binationalen Ehen ist zurzeit sehr 
unübersichtlich in Bezug auf die Frage, welches Recht anzuwenden ist. Hierbei kommt es 
häufig zu einem "Wettlauf zu den Gerichten", bei dem ein Ehepartner die Scheidung zuerst 
einreicht und somit sicherstellt, dass sich das Scheidungsverfahren nach einer Rechtsordnung 
richtet, die vor allem seine Interessen besser schützt. Ziel des Verordnungsvorschlags ist es, 
Rechtssicherheit für die betroffenen Paare zu schaffen sowie Berechenbarkeit und Flexibilität 
zu garantieren. 

Da es sich bei dem Familienrecht um einen besonders sensiblen Bereich nationalstaatlicher 
Gesetzgebung handelt, steht bei dem Verordnungsvorschlag der Europäischen Kommission 
keine Vereinheitlichung des Scheidungs- oder gar Familienrechts im Vordergrund, sondern 
vielmehr eine gemeinsame Regelung, nach der darüber befunden wird, welches Landesrecht 
bei der Scheidung einer binationalen Ehe anzuwenden ist. Derzeit werden jährlich etwa 
300.000 neue binationale Ehen pro Jahr in der EU geschlossen, was zu einer Gesamtzahl von 
16 Millionen bereits bestehenden internationalen Ehen führt. 140.000 – 170.000 dieser Ehen 
werden pro Jahr EU-weit wieder geschieden. Diese Zahlen und auch die höchst 
unterschiedlichen materiellen Ehescheidungsrechte, die in der gesamten Europäischen Union 
vorherrschen, verdeutlichen, dass es dringend notwendig ist, eine höhere Rechtssicherheit im 
Scheidungs- oder Trennungsfall zu schaffen. 

Die Europäische Kommission schlägt daher vor, die Parteiautonomie bei der Ehescheidung 
und Trennung ohne Auflösung des Ehebandes zu stärken und den beteiligten Parteien in 
einem gewissen Rahmen die Möglichkeit zu geben, das in ihrem Fall anzuwendenden Recht 
selbst zu bestimmen. Die Ehegatten sollten dabei das Recht eines Landes wählen können, zu 
dem sie einen besonderen Bezug haben, wobei die Rechtswahl mit den gemeinsamen Werten 
der Europäischen Union vereinbar sein muss.

Standpunkt der Verfasserin:

Die Verfasserin der Stellungnahme unterstützt grundsätzlich die inhaltliche Ausgestaltung der 
Regelung des anzuwendenden Rechts auf die Ehescheidung und Trennung ohne Auflösung 
des Ehebandes. 

Die Änderungsanträge in dieser Stellungnahme zielen darauf ab, den Kommissionsvorschlag 
insoweit anzupassen, dass eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts klar 
ausgeschlossen ist, die Chancengleichheit zwischen beiden Ehepartnern gewahrt wird und das 
Kindeswohl im Mittelpunkt steht. 

Abschließend vertritt die Verfasserin allerdings die Meinung, dass es nicht bei einer 
europaweit einheitlichen Regelung des anzuwendenden Rechts bei Ehescheidungen und 
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Trennungen ohne Auflösung des Ehebandes bleiben darf, sondern auch in einem zweiten 
Schritt entsprechende Regelungen für die Scheidungsfolgen (Güterrecht, nachehelicher 
Unterhalt, Versorgungsausgleich) zu treffen. Die Scheidungsfolgen sind von den 
vorliegenden Regelungen nicht betroffen. 

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht  den 
federführenden Rechtsausschuss, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu 
übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Gemäß Artikel 8 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union 
wirkt die Europäische Union bei allen 
ihren Tätigkeiten darauf hin, 
Ungleichheiten zu beseitigen und die 
Gleichstellung von Männern und Frauen 
zu fördern.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15a) Falls sich die Ehegatten nicht auf 
das anzuwendende Recht einigen können, 
sollten sie ein Mediationsverfahren, das 
mindestens eine Konsultation eines 
zugelassenen Mediators umfasst, 
absolvieren.
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Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Die Verordnung sieht als wesentlichen 
Grundsatz vor, dass die Ehegatten ihre 
Rechtswahl in voller Sachkenntnis treffen. 
Jeder Ehegatte sollte sich genau über die 
rechtlichen und sozialen Folgen der 
Rechtswahl im Klaren sein. Die Rechte 
und die Chancengleichheit der beiden 
Ehegatten dürfen durch die Möglichkeit 
einer einvernehmlichen Rechtswahl nicht 
beeinträchtigt werden. Die nationalen 
Gerichte sollten wissen, dass es darauf 
ankommt, dass die Ehegatten ihre 
Rechtswahlvereinbarung in voller Kenntnis 
der Rechtsfolgen schließen.

(16) Die Verordnung sieht als wesentlichen 
Grundsatz vor, dass die Ehegatten ihre 
Rechtswahl in voller Sachkenntnis treffen. 
Jeder Ehegatte sollte sich genau über die 
rechtlichen und sozialen Folgen der 
Rechtswahl im Klaren sein. Die Rechte 
und die Chancengleichheit der beiden 
Ehegatten dürfen durch die Möglichkeit 
einer einvernehmlichen Rechtswahl nicht 
beeinträchtigt werden. Die nationalen 
Gerichte sollten wissen, dass es darauf 
ankommt, dass die Ehegatten ihre 
Rechtswahlvereinbarung in voller Kenntnis 
der Rechtsfolgen schließen. Bei der 
Beurkundung der Rechtswahl ist jeder 
Ehegatte individuell über die aus der 
Wahl des anzuwendenden Rechts 
resultierenden rechtlichen Konsequenzen 
zu belehren. Nationale Vorschriften, 
durch die einem Ehegatten 
Prozesskostenhilfe gewährt werden kann, 
sind entsprechend anzuwenden.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Es sollte dafür Sorge getragen werden, 
dass sich die Ehegatten der Tragweite ihrer 
Rechtswahl bewusst sind. Die 
Vereinbarung über die Rechtswahl bedarf 
zumindest der Schriftform und muss mit 
dem Datum und der Unterschrift der 
beiden Parteien versehen sein. Sieht das 
Recht des teilnehmenden Mitgliedstaats, in 
dem beide Ehegatten ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt haben, zusätzliche 

(17) Es sollte dafür Sorge getragen werden, 
dass sich die Ehegatten der Tragweite ihrer 
Rechtswahl bewusst sind. Die 
Vereinbarung über die Rechtswahl bedarf 
der Schriftform, muss mit dem Datum und 
der Unterschrift der beiden Parteien 
versehen sowie von einem Notar 
beurkundet sein. Sieht das Recht des 
teilnehmenden Mitgliedstaats, in dem beide 
Ehegatten ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
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Formvorschriften vor, sollten diese 
eingehalten werden. Beispielsweise 
könnten derartige zusätzliche 
Formvorschriften in einem teilnehmenden 
Mitgliedstaat bestehen, in dem die 
Rechtswahlvereinbarung Bestandteil des 
Ehevertrags ist.

haben, zusätzliche Formvorschriften vor, 
sollten diese eingehalten werden. 
Beispielsweise könnten derartige 
zusätzliche Formvorschriften in einem 
teilnehmenden Mitgliedstaat bestehen, in 
dem die Rechtswahlvereinbarung 
Bestandteil des Ehevertrags ist.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) In bestimmten Fällen, in denen das 
anzuwendende Recht eine Ehescheidung 
nicht zulässt oder einem der Ehegatten 
aufgrund seiner Geschlechtszugehörigkeit 
keinen gleichberechtigten Zugang zu 
einem Scheidungs- oder 
Trennungsverfahren gewährt, sollte jedoch 
das Recht des angerufenen Gerichts 
maßgebend sein.

(20) Wenn das anzuwendende Recht eine 
Ehescheidung oder Trennung ohne 
Auflösung des Ehebandes nicht zulässt 
oder einem der Ehegatten aufgrund seiner 
Geschlechtszugehörigkeit keinen 
gleichberechtigten Zugang zu einem 
Scheidungs- oder Trennungsverfahren 
gewährt und diesbezüglich für keine 
gleiche Behandlung sorgt, sollte jedoch 
das Recht des angerufenen Gerichts 
maßgebend sein.

Begründung

Um die Grundrechte sowohl von Frauen als auch von Männern zu schützen, muss ein 
gleicher Zugang und die gleiche Behandlung bei der Scheidung oder der Trennung ohne 
Auflösung des Ehebandes gewährleistet sein.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 20 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20a) Die Mitgliedstaaten sollten die 
Möglichkeit in Betracht ziehen, die 
Bestimmungen dieser Verordnung auf die 
Trennung eingetragener 
Lebenspartnerschaften bei dem 
Aufeinandertreffen unterschiedlicher 
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Kollisionsnormen so lange anzuwenden, 
bis es spezifische Regelungen für diese 
Fälle gibt; hierbei sind die 
unterschiedlichen Rechtssysteme in den 
Mitgliedstaaten zu berücksichtigen. Eine 
rechtliche Verpflichtung, eingetragene 
Lebensgemeinschaften anzuerkennen, 
wird hierdurch nicht begründet.

Begründung

Der Anwendungsbereich der Verordnung beschränkt sich auf Ehescheidungen und die 
Trennung ohne Auflösung des Ehebandes, nicht aber auf die Aufhebung einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft.  Um eine Diskriminierung anderer eingetragener Lebensgemeinschaften 
zu verhindern, sollte der Anwendungsbereich erweitert werden.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Aus Gründen des öffentlichen 
Interesses sollte den Gerichten der 
teilnehmenden Mitgliedstaaten im 
Ausnahmefall die Möglichkeit gegeben 
werden, die Anwendung ausländischen 
Rechts in einer bestimmten Sache zu 
versagen, wenn seine Anwendung mit der 
öffentlichen Ordnung (ordre public) des 
Staates des angerufenen Gerichts 
offensichtlich unvereinbar wäre. Die 
Gerichte sollten jedoch den Ordre-public-
Vorbehalt nicht mit dem Ziel anwenden 
dürfen, das Recht eines anderen 
Mitgliedstaats auszuschließen, wenn dies 
gegen die Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union und insbesondere 
gegen ihren Artikel 21 verstoßen würde, 
der jede Form der Diskriminierung 
untersagt.

(21) Aus Gründen des öffentlichen 
Interesses sollte den Gerichten der 
teilnehmenden Mitgliedstaaten im 
Ausnahmefall die Möglichkeit gegeben 
werden, die Anwendung ausländischen 
Rechts in einer bestimmten Sache zu 
versagen, wenn seine Anwendung mit der 
öffentlichen Ordnung (ordre public) des 
Staates des angerufenen Gerichts 
offensichtlich unvereinbar wäre. Die 
Gerichte sollten jedoch den Ordre-public-
Vorbehalt nicht mit dem Ziel anwenden 
dürfen, das Recht eines anderen 
Mitgliedstaats auszuschließen, wenn dies 
gegen die Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union und insbesondere 
gegen ihren Artikel 21 verstoßen würde, 
der jede Form der Diskriminierung 
untersagt, und gegen ihren Artikel 23, der 
die Gleichstellung von Frauen und 
Männern in allen Bereichen 
gewährleistet.
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Begründung

Um die Grundrechte der europäischen Bürgerinnen und Bürger zu achten, ist es wichtig, den 
Ordre public-Vorbehalt einzuschränken.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Diese Verordnung gilt für die 
Ehescheidung und die Trennung ohne 
Auflösung des Ehebandes in Fällen, die 
eine Verbindung zum Recht verschiedener 
Staaten aufweisen.

1. Diese Verordnung gilt für die 
Ehescheidung, die Trennung ohne 
Auflösung des Ehebandes sowie für die 
Aufhebung von Ehen in Fällen, in denen 
in verschiedenen Staaten unterschiedliche 
Kollisionsnormen vorherrschen.

Begründung

Gerade in bestimmten Stellungen ist es für die Frau wichtig, dass sie noch nicht geschieden 
ist. Eine Ausweitung des Anwendungsbereichs ist daher zu begrüßen. Darüber hinaus ist die 
deutsche Formulierung zur Konkretisierung der Fälle, in denen die Verordnung gilt, ungenau 
formuliert.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Rechtswahlvereinbarung nach 
Absatz 2 bedarf der Schriftform, sie ist zu 
datieren und von den Ehegatten zu 
unterzeichnen. Elektronische 
Übermittlungen, die eine dauerhafte 
Aufzeichnung der Vereinbarung 
ermöglichen, erfüllen die Schriftform.

3. Die Rechtswahlvereinbarung nach 
Absatz 2 bedarf der Schriftform, sie ist zu 
datieren und von den Ehegatten zu 
unterzeichnen sowie von einem Notar zu 
beurkunden.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Sieht das nach Artikel 3 oder 4 
anzuwendende Recht eine Ehescheidung 
nicht vor oder gewährt es einem der 
Ehegatten aufgrund seiner 
Geschlechtszugehörigkeit keinen 
gleichberechtigten Zugang zur 
Ehescheidung oder Trennung ohne 
Auflösung des Ehebandes, ist das Recht 
des Staates des angerufenen Gerichts 
anzuwenden.

Sieht das nach Artikel 3 oder 4 
anzuwendende Recht eine Ehescheidung 
oder Trennung ohne Auflösung des 
Ehebandes nicht vor oder gewährt es 
einem der Ehegatten aufgrund seiner 
Geschlechtszugehörigkeit keinen 
gleichberechtigten Zugang zur 
Ehescheidung oder Trennung ohne 
Auflösung des Ehebandes und sorgt es 
diesbezüglich für keine gleiche 
Behandlung, so ist das Recht des Staates 
des angerufenen Gerichts anzuwenden.

Begründung

Um die Grundrechte sowohl von Frauen als auch von Männern zu schützen, muss ein 
gleicher Zugang und die gleiche Behandlung bei der Scheidung oder der Trennung ohne 
Auflösung des Ehebandes gewährleistet sein.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Anwendung einer Vorschrift des nach 
dieser Verordnung bezeichneten Rechts 
kann nur versagt werden, wenn ihre 
Anwendung mit der öffentlichen Ordnung 
(ordre public) des Staates des angerufenen 
Gerichts offensichtlich unvereinbar ist.

Die Anwendung einer Vorschrift des nach 
dieser Verordnung bezeichneten Rechts 
kann nur versagt werden, wenn ihre 
Anwendung mit der öffentlichen Ordnung 
(ordre public) des Staates des angerufenen 
Gerichts offensichtlich unvereinbar ist. Die 
Gerichte sollten jedoch den Ordre-public-
Vorbehalt nicht mit dem Ziel anwenden 
dürfen, das Recht eines anderen 
Mitgliedstaats auszuschließen, wenn dies 
gegen die Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union und insbesondere 
gegen ihren Artikel 21 verstoßen würde, 
der jede Form der Diskriminierung 
untersagt, und gegen ihren Artikel 23, der 
die Gleichstellung von Frauen und 
Männern in allen Bereichen 
gewährleistet.
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Begründung

Um die Grundrechte der europäischen Bürgerinnen und Bürger zu achten, ist es wichtig, den 
Ordre public-Vorbehalt einzuschränken.
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